
Das kanonische Recht ist
das Recht der römisch-
katholischen Kirche,

des lateinischen Ritus sowie
der katholischen Ostkirchen.
Es regelt die inneren Ange-
legenheiten der kirchlichen
Gemeinschaft. Sein Name
leitet sich vom griechischen
Wort „canon“ (Richtschnur)
ab. 

Das kanonische Recht un-
terscheidet göttliches (ius di-
vinum) vom kirchlichen
Recht (ius humanum). Das
göttliche Recht besteht aus
Normen, die durch göttliche
Autorität gesetzt werden,
und das kirchliche Recht
wird durch kirchliche Auto-
ritäten erlassen oder zumin-
dest sanktioniert. 

Innerhalb des ius divinum
wird noch unterschieden
zwischen ius divinum positi-
vum, das in der Offenbarung
enthalten ist und insbesonde-

re die hierarchische Kirchen-
verfassung betrifft, und ius
divinum naturale, das aus
der menschlichen Natur oh-
ne Offenbarung zu verstehen
ist.Die Rechtsquellen des
kirchlichen Rechts sind Ge-
setzgebung und Gewohnheit.
Es existiert ein umfassendes,
in Latein verfasstes Gesetz-
buch, der Codex Iuris Cano-
nici aus dem Jahr 1983 (ko-
dikarisches Recht). Davor
galt der Codex Iuris Canoni-
ci aus dem Jahr 1917 (altko-
dikarisches Recht). Zum
kirchlichen Recht zählen
auch Konkordate und andere
Verträge zwischen Staat und
Kirche. 

Das Kirchenrecht regelt
zunächst den inneren Aufbau
und die Organisation der Re-
ligionsgemeinschaft (Mit-
gliedschaft, Kirchengemein-
den, Leitungsorgane) – ihre
Verfassung. Auf dieser

Grundlage können kirchliche
Gesetze und Verordnungen
ergehen, die sich mit den un-
terschiedlichsten Themen
befassen, wie zum Beispiel
mit der Liturgie und dem
Gottesdienstablauf, die Ver-
mögensverwaltung, das
Dienstrecht und mehr. 

Verhältnis zum staatli-
chen Recht. Zwischen kano-
nischem und staatlichem
Recht bestehen Ähnlichkei-
ten, da es sich jeweils um ein
System von Normen handelt,
die Befolgung verlangen.
Außerdem sind Mittel zur
Durchsetzung dieser Nor-
men vorhanden. 

Die Unterschiede zum
staatlichen Recht bestehen
darin, dass die Quellen der
Normen und das Ziel der
Rechtsordnung andere sind.
Die Mittel, die die Einhal-
tung der Normen durchset-

zen sollen, sind im Wesentli-
chen Sanktionen „geistlicher
Art“. 

Codex Iuris Canonici
(CIC). Der CIC in der gelten-
den Fassung wurde am 25.
Januar 1983 von Papst Jo-
hannes Paul II. verkündet
und ist seit dem ersten Ad-
ventsonntag 1983 in Kraft.
Rechtliche Geltung hat allein
die lateinische Fassung. Der
CIC 1983 löste seinen Vor-
gängerkodex aus dem Jahr
1917 ab. Der CIC 1917 stell-
te die erste Kodifikation des
lateinischen Kirchenrechts
dar. Davor bestand kein ein-
heitliches Kirchenrecht, le-
diglich die lokalen kirchen-
rechtlichen Regelungen der
Ortskirchen, die durch die
Dekrete des Papstes ergänzt
wurden. Sie wurden erst im
Mittelalter in Sammlungen
zusammengefasst. Die sechs
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Vatikan: Das kanonische Recht regelt die inneren Angelegenheiten der katholischen Kirche. Es gibt auch Strafbestimmungen.

Das Strafrecht der Kirche
In letzter Zeit wurde umfassend über mutmaßliche Gewaltübergriffe von Geistlichen berichtet. 

Neben der staatlichen Gerichtsbarkeit gibt es auch kirchliche Strafbestimmungen und Gerichte. 



wichtigsten Kompilationen
bildeten zusammen das Cor-
pus Iuris Canonici und somit
bis 1917 das in der katholi-
schen Kirche geltende Kir-
chenrecht. Der CIC ist in
sieben Bücher gegliedert:
• Allgemeine Normen: Hier
finden sich grundlegende
Definitionen wie etwa die
Gesetzesdefinition oder die
Vorschriften für die Übertra-
gung von Kirchenämtern.
• Volk Gottes: Es beschreibt
Rechte und Pflichten aller
Gläubigen und enthält die
Kirchenverfassung, die Auf-
gaben und Rechte des Paps-
tes, der Diözesanbischöfe
und die innere Ordnung der
Teilkirchen regelt. 
• Verkündigungsdienst der
Kirche: Predigt und Kate-
chese, katholisches Schul-
und Hochschulwesen, Reli-
gionsunterricht und Bücher-
zensur.
• Heiligungsdienst der Kir-
che: Sakramente und Sakra-
mentalien.
• Kirchenvermögen: Verwal-
tungsvorschriften zu Geld-
und Sachwerten der Kirche.
• Strafbestimmungen der
Kirche: Hier finden sich ins-
besondere „kirchenspezifi-
sche“ Straftaten wie etwa
Sakramentensimulation oder
Gehorsamsverweigerung.
• Prozesse: Die Bestimmun-
gen beschreiben das kirchli-
che Gerichtswesen, hier fin-
den sich Regelungen für das
reguläre Streitverfahren und
besondere Arten von Verfah-
ren bis hin zum Verfahren
zur Amtsenthebung oder
Versetzung von Pfarrern. 

Die einzelnen Bücher
sind weiter unterteilt in Tei-
le, Sektionen, Titel, Kapitel
und Artikel. 

Die Strafbestimmungen
befinden sich im sechsten
Buch. Strafmittel der Kirche
sind Besserungs-, Beuge-
oder Sühnestrafen. Beuge-
strafen sind die Exkommuni-
kation, die Interdiktion und
die Suspension; sie können
ernst nach mindestens einer

Verwarnung verhängt wer-
den. 

Exkommunikation bedeu-
tet den zeitlich begrenzten
oder permanenten Aus-
schluss aus der religiösen
Gemeinschaft oder von be-
stimmten Aktivitäten in der
Kirchengemeinschaft. Der
Exkommunizierte ist nicht
berechtigt, die Sakramente
oder Sakramentalien zu
spenden oder zu empfangen.
Außerdem darf er kein
kirchliches Amt sowie keine
kirchlichen Dienste und Auf-
gaben ausüben. Es wird un-

terschieden zwischen Ex-
kommunikation als Tatstrafe
und Exkommunikation als
Spruchstrafe. Erstere wird
verhängt, wenn sich der
Gläubige durch einen Akt
des Ungläubigen so weit von
der Kirche entfernt, dass
man ihn nicht mehr als die-
ser zugehörig betrachten
kann. Hiezu gehören zum
Beispiel die Entweihung des
Beichtgeheimnisses oder die
Abtreibung. Zweitere erfolgt
durch ausdrücklichen Ur-
teilsspruch seitens des Bi-
schofs oder des Papstes, und

zwar in dem Fall, dass der
Exkommunizierte öffentli-
ches Ärgernis erregt. 

Die Exkommunikation
bleibt solange bestehen, bis
die Ursache beseitigt ist oder
der Betroffene sein Verge-
hen wieder gutgemacht hat.
Danach ist der lokale Ordi-
narius, zum Beispiel der Bi-
schof, verpflichtet, die Ex-
kommunikation wieder auf-
zuheben. Der Bischof kann
diese Berechtigung auch an
einzelne Priester delegieren.
In bestimmten Fällen kann
die Exkommunikation nur
vom Heiligen Stuhl aufgeho-
ben werden. Im Falle der
Todesgefahr ist jedoch jeder
Priester berechtigt, die Ex-
kommunikation aufzuheben.

Dem mit Interdikt Beleg-
ten ist es untersagt, Sakra-
mente oder Sakramentalien
zu spenden oder zu empfan-
gen und kirchliche Ämter,
Dienste oder Aufgaben aus-
zuüben oder Akte der Lei-
tungsgewalt zu setzen. 

Die Suspension kann nur
Kleriker betreffen. Sie ver-
bietet alle oder einige Akte
der Weihe- und Leitungsge-
walt, die Ausübung aller
oder einiger der mit einem
Amt verbundenen Rechte
oder Aufgaben. Der Umfang
der Suspension wird entwe-
der durch Gesetz, durch Ver-
waltungsbefehl, durch Stra-
furteil oder Strafdekret fest-
gelegt. 

Eine Beugestrafe kann so
oft ausgesetzt werden, wie es
für das Heil von Gläubigen
notwendig ist, die sich in
Todesgefahr befinden. 

Sühnestrafen können den
Täter entweder auf Dauer
oder für eine bestimmte Zeit
treffen. Sie umfassen bei-
spielsweise das Verbot oder
Gebot, sich in einem be-
stimmten Ort oder Gebiet
aufzuhalten, die Strafverset-
zung auf ein anderes Amt,
die Entlassung aus dem Kle-
rikeramt, den Entzug einer
Vollmacht oder eines Rechts
usw. Der Ordinarius kann
auch eine Bußstrafe auferle-
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Gesetzesnovelle
In Anbetracht der Welle

an Missbrauchsfällen hat
der Vatikan die Kirchenge-
setze zur Ahndung sexuel-
len Missbrauchs durch
Geistliche verschärft und
erweitert. Die Verjährungs-
frist wurde verlängert, bis-
her betrug sie nur zehn Jah-
re nach Erreichen der Voll-
jährigkeit, nunmehr sind es
20 Jahre. Auf Antrag ist ei-
ne vollständige Aufhebung
der Frist möglich. Für die
Missbrauchsfälle wurden
auch beschleunigte Ge-
richtsverfahren vorgesehen. 

Nunmehr fallen auch
Besitz und Verbreitung von
Kinderpornografie und der
sexuelle Missbrauch von
geistig Behinderten unter
die neuen Normen über

schwerwiegendere Delikte.
Erstmals gesetzlich festge-
schrieben ist die zügige
Entlassung eines Priesters
aus dem Klerikerstand. Die
Vatikanbehörde kann diese
schwerste Strafe des Kir-
chenrechts auch ohne Ge-
richtsverfahren auf dem
Verwaltungsweg verhän-
gen. Seit einem päpstlichen
Erlass aus dem Jahr 2001
ist die Glaubenskongregati-
on für die Untersuchung
von Missbrauchsfällen zu-
ständig. Jeder begründete
Verdachtsfall muss nach
Rom gemeldet werden und
die Diözesen müssen für
das weitere Vorgehen auf
die Weisung aus Rom war-
ten. Die Glaubenskongre-
gation behält sich auch vor,
eigene Ermittlungen zu un-
ternehmen.

K I R C H E N R E C H T

Codex Iuris Canonici: Untergliederung in sieben Bücher.



gen, und zwar in der Form,
dass irgendein Werk des
Glaubens, der Frömmigkeit
oder der Nächstenliebe zu
verrichten ist. 

Kirchliches Verfahrens-
recht. Die Grundsätze des
kirchlichen und weltlichen
Verfahrensrechts sind weit-
gehend ähnlich; die Bestim-
mungen über Prozessverlauf,
Termine, Beweismittel, Be-
rufung, Nichtigkeit usw. un-
terscheiden sich nur in
Nuancen. Der CIC bestimmt,
dass die Verfolgung oder der
Schutz von Rechten natürli-
cher oder juristischer Perso-
nen oder die Feststellung
rechtserheblicher Tatbestän-
de sowie Straftaten im Hin-
blick auf die Verhängung
oder Feststellung einer Stra-
fe Gegenstände eines Ge-
richtsverfahrens sind. Die
Kirche entscheidet kraft ei-
genen und ausschließlichen
Rechts in Streitsachen, die
geistliche und damit verbun-

dene Angelegenheiten zum
Gegenstand haben, über die
Verletzung kirchlicher Ge-
setze, sowie über alle sünd-
haften Handlungen, soweit
es dabei um die Feststellung
von Schuld und um die Ver-
hängung von Kirchenstrafen
geht.

Grundsätzlich ist in je-
dem Bistum der Diözesanbi-
schof erste Instanz. Von die-
sem wird ein Gerichtsvikar
ernannt und zusammen bil-
den sie ein Gericht. Auch im
kirchlichen Verfahren gibt es
die Möglichkeit der Laienge-
richtsbarkeit. 

Der oberste Richter für
den gesamten katholischen
Erdkreis ist der Papst. Er
spricht entweder persönlich
oder durch die ordentlichen
Gerichte des Apostolischen
Stuhls oder durch von ihm
delegierte Richter. Das or-
dentliche Gericht des Paps-
tes für die Annahme von Be-
rufungen ist die Römische
Rota. In erster Instanz urteilt

die Rota in den Streitsachen
der Bischöfe, über den Abt-
primas oder Abtpräses einer
monastischen Kongregation,
die obersten Leiter von Or-
densinstituten päpstlichen
Rechts sowie über die Diö-
zesen und sonstige physische
oder juristische Personen in
der Kirche, die keinem ande-
ren Oberen als dem Papst
selbst unterstehen. In der
Praxis ist die Rota jedoch
überwiegend mit der Beru-
fung in Ehenichtigkeitsver-
fahren beschäftigt; ein Ansu-
chen um die Annullierung
einer Ehe kann die Rota
auch unter Umgehung diöze-
saner Gerichte übernehmen.

Alle Richter der Rota
werden vom Papst ernannt
und stammen aus allen Tei-
len der Weltkirche. Sie müs-
sen die Priesterweihe emp-
fangen haben, sollen sich
durch große Rechtserfahrung
auszeichnen und über per-
sönliche Klugheit verfügen.
Der Gerichtshof entscheidet

kollegial, Einzelrichter gibt
es nicht.

Handelt es sich um eine
Straftat, hat der Ordinarius
gemäß CIC zuerst selbst Un-
tersuchungen über den Tat-
bestand, die näheren Um-
stände und die strafrechtli-
che Zurechenbarkeit anzu-
stellen. Es wird ausdrücklich
erwähnt, dass der gute Ruf
des Betroffenen durch etwai-
ge Voruntersuchungen nicht
in Gefahr geraten soll. Wenn
der Ordinarius genügend
Anhaltspunkte gesammelt
hat, hat er zu entscheiden, ob
ein Verfahren eingeleitet
werden muss oder ob mittels
außergerichtlichen Dekrets
vorgegangen werden kann. 

Wird ein Verfahren ein-
geleitet, ist der weitere Pro-
zessverlauf mit dem weltli-
chen Prozess vergleichbar;
Ankläger ist der Kirchenan-
walt, es gibt auch die Mög-
lichkeit der Bestellung eines
Pflichtverteidigers.

Philipp J. Graf
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